
AGB der Ninja Hall Berlin
Alexander Gottschalk, Seelenbinderstraße 129-157, 12555 Berlin

1. Angaben zum Kind

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

2. Angaben zum/zur Erziehungsberechtigten

Name, Vorname:

Anschrift:

Telefon (Notfall):

3. Übertragung der Aufsichtspflicht (Begleitperson)

Ich/ Wir bevollmächtige(n) hiermit die folgende volljährige Person, die Aufsichtspflicht für mein/unser 

Kind während des Besuchs in der Ninja Hall Berlin wahrzunehmen:

Name und Unterschrift der Begleitperson:

4. Erklärungen der Erziehungsberechtigten

• Kenntnis der Risiken: Mir ist bewusst, dass die Nutzung der Ninja-Parcours und  Boulderelemente

mit sporttypischen Risiken verbunden ist. Ich bestätige, dass mein Kind körperlich gesund und den

Anforderungen gewachsen ist.

• Anerkennung der Regeln: Die Hausordnung der Ninja Hall sowie die AGB wurden von mir gelesen

und anerkannt. Ich habe mein Kind über die Sicherheitsregeln (z.B. Verhalten an Hindernissen,

Airbags,  Matten)  belehrt.  Den Anweisungen des Betreibers und des Personals ist  unverzüglich

Folge  zu  leisten.  Eine  Missachtung  kann  zum  Verweis  von  der  Anlange  ohne  Anspruch  auf

Rückerstattung des Eintrittsgeldes führen.

• Haftungserklärung: Die  Benutzung  der  Anlagen  erfolgt  auf  eigene  Gefahr.  Der/  die

Unterzeichnende  erkennt  an,  dass  der  Betreiber  ausschließlich  Haftung  für  schuldhafte

Personenschäden übernimmt, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des

Betreibers oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Betreibers beruhen.



Der/ die Unterzeichnende erkennt an, dass der Betreiber ausschließlich  Haftung für Sach- oder

Vermögensschäden übernimmt,  die  auf  einer  vorsätzlichen  oder  grob  fahrlässigen

Pflichtverletzung  des  Betreibers  oder  eines  gesetzlichen  Vertreters  oder  Erfüllungsgehilfen  des

Betreiber beruhen. 

Der  Betreiber  kommt  nicht  bei  Verlust  oder  Beschädigung  der  Garderobe  oder  sonstiger

Gegenstände des Besuchers auf.

Der/  die  Unterzeichnende  erklärt  hiermit,  dass  er/  sie  für  Schäden  durch  Nichteinhaltung  der

Sicherheitshinweise  sowie  mutwillige  Beschädigungen  an  der  Anlage  oder  Gegenständen  des

Betreibers,  Dritter  oder  der  Gesundheit  Dritter,  auch für  die  von ihm/  ihr  zu beaufsichtigenden

Personen haftet. 

• Aufsicht: Mir ist bekannt, dass das Personal der Ninja Hall keine allgemeine Aufsichtspflicht für die

Kinder übernimmt. Die Verantwortung liegt vollumfänglich bei der oben genannten Begleitperson.

5. Sicherheitshinweise und Benutzungsregeln

Voraussetzung  für  das  Betreten  und  Benutzen  der  Ninja  Hall  Berlin  ist  von  jedem/er

Sporttreibenden die unterschriebene Haftungserklärung (bei  Minderjährigen die Unterschrift  der

Eltern/Erziehungsberechtigten/Bevollmächtigten). Ohne Haftungserklärung darf niemand in der Anlage

trainieren! Kinder unter 14 Jahren dürfen nur unter Beaufsichtigung dazu bevollmächtigter Erwachsener

trainieren.

Sportschuhpflicht: In der Ninja Hall sind Sportschuhe mit sauberen Sohlen Pflicht.

Auf  sichere Kleidung ist  zu  achten: Nicht  erlaubt  sind Schals,  Schmuck  oder  Halsketten  sowie

spitzkantige Gürtel oder Nieten. Hosentaschen sind vor Benutzung der Sportanlage zu leeren.

Sprünge - Achtung Lebensgefahr!  Kopfsprünge, Saltos und Bauchklatscher sind explizit verboten,

weil aus diesen schwer Verletzungen bis hin zum Tod resultieren können. Bitte landet auf Po oder

Rücken  und  in  unausweichlichen  Fällen  Arme  und  Beine  anwinkeln  und  eine  menschliche  Kugel

formen. Gegenseitige Rücksichtnahme ist erforderlich, um ein sicheres Training zu ermöglichen.

Ich  habe  die  AGB  der  Ninja  Hall  verstanden  und  erkläre  mich  mit  diesen  Nutzungsbedingungen

einverstanden.

 

(Ort, Datum)

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)


